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(54) Dichtung für ein Kraftstoffhochdrucksystem einer Brennkraftmaschine

(57) Kraftstoffhochdrucksystem für Brennkraftma-
schinen mit einem Gehäuse, das zwei Hochdruckkörper
(1; 10) umfaßt. Die Hochdruckkörper (1; 10) liegen zu-
mindest mittelbar mit Anlageflächen (101; 110) anein-
ander an und werden durch eine Spannvorrichtung ge-
geneinander gepreßt. In den Hochdruckkörpern (1; 10)

ist ein Zulaufkanal (20) ausgebildet, der Kraftstoff unter
hohem Druck führt und der durch die Anlageflächen
(101; 110) der beiden Hochdruckkörper (1; 10) hin-
durchtritt. Zwischen den beiden Hochdruckkörpern (1;
10) ist eine Dichtfolie (35) angeordnet, die den Durchtritt
des Hochdruckkanals (20) umgibt und so für eine gute
Abdichtung sorgt (Figur 2).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einem Kraftstoffhoch-
drucksystem für Brennkraftmaschinen aus, wie es aus
der Offenlegungsschrift DE 198 27 628 A1 bekannt ist.
Bei einem solchen Kraftstoffhochdrucksystem, wie es in
dieser Schrift in Form eines Kraftstoffeinspritzventils
vorliegt, ist ein Ventilhaltekörper und ein Ventilkörper
vorhanden, die durch eine Spannmutter aneinanderge-
preßt werden. Durch die Anlagefläche der beiden Kör-
per tritt ein Zulaufkanal hindurch, durch den Kraftstoff
unter hohem Druck zu den Einspritzöffnungen des
Kraftstoffeinspritzventils gelangt. Um die Dichtheit des
Zulaufkanals beim Durchtritt durch die Anlagefläche der
beiden Körper zu gewährleisten, sind an einer der An-
lageflächen der beiden Körper erhabene Bereiche aus-
gebildet, die insbesondere den Durchtritt des Zulaufka-
nals umgeben. Bei gleichem Anzugsmoment der
Spannmutter wird so die Flächenpressung in diesem
Bereich erhöht, so daß sich eine bessere Abdichtung
des Zulaufkanals ergibt. Hierbei weist das bekannte
Kraftstoffhochdrucksystem jedoch den Nachteil auf,
daß die Ausbildung solcher erhabener Bereiche relativ
aufwendig ist und damit kostenintensiv. Darüber hinaus
sind die beiden Körper aus einem harten Stahl gefertigt,
der sich beim Anpressen durch die Spannmutter nicht
plastisch verformt, so daß an die Oberflächengüte der
erhabenen Bereiche hohe Anforderungen gestellt wer-
den müssen, um eine gute Dichtung zu erreichen.

Vorteile der Erfindung

[0002] Das erfindungsgemäße Kraftstoffhochdruck-
system mit den kennzeichnenden Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß
zwischen den beiden Hochdruckkörpern eine Dichtfolie
angeordnet ist, die den Durchtritt des Kanals durch die
Anlagefläche umgibt und so in einfacher und kosten-
günstiger Weise zu einer Abdichtung führt. Die Dichtfo-
lie kann dabei so ausgebildet sein, daß sie neben dem
Zulaufkanal auch noch weitere Durchtritte von Kanälen
und Bohrungen umgibt, die im Kraftstoffhochdrucksy-
stem ausgebildet sind. Die Dichtfolie kann separat ge-
fertigt werden und beispielsweise aus einer entspre-
chenden Platte ausgestanzt sein, so daß sie einfach
und kostengünstig herzustellen ist.
[0003] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung der er-
findungsgemäßen Dichtfolie an einem Kraftstoffein-
spritzventil, bei dem die Dichtfolie zwischen einem als
Hochdruckkörper ausgebildeten Ventilhaltekörper und
einem als Hochdruckkörper ausgebildeten Ventilkörper
angeordnet ist. Insbesondere bei Einspritzsystemen,
die mit einem konstant anliegenden Druck im Ventilkör-
per arbeiten, sogenannten Common Rail-Systemen,
kann so mit einfachen Mitteln eine gute Dichtheit des
Zulaufkanals, der im Ventilhaltekörper durch die Dicht-

fläche hindurch zum Ventilkörper hin verläuft, erreicht
werden.
[0004] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ge-
genstandes der Erfindung ist die Dichtfolie aus einem
Metall ausgebildet. Dieses Metall ist vorzugsweise
weich im Vergleich zum Stahl, aus dem die beiden
Hochdruckkörper gefertigt sind. Als besonders vorteil-
haft hat sich Kupfer oder Weicheisen als Material der
Dichtfolie erwiesen.
[0005] Die Dichtfolie weist vorzugsweise eine Dicke
im Bereich von wenigen µm bis zu einigen hundert µm
auf. Hierdurch können die Dichtwirkung und die
Fließeigenschaften der Dichtfolie beim Verspannen der
beiden Hochdruckkörper gegeneinander optimal auf die
gewünschte Dichtheit abgestimmt werden.
[0006] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Gegenstandes der Erfindung sind der Zeich-
nung, der Beschreibung und den Ansprüchen entnehm-
bar.

Zeichnung

[0007] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Kraftstoffhochdrucksystems
dargestellt. Es zeigt

- Figur 1 ein Kraftstoffhochdrucksystem in Form ei-
nes Kraftstoffeinspritzventils im Längsschnitt,

- Figur 2 eine Vergrößerung im Bereich der Dichtflä-
che zwischen Ventilhaltekörper und Ventilkörper in
einer Explosionsdarstellung,

- Figur 3 eine Vergrößerung von Figur 1 im Bereich
der Dichtfolie und

- Figur 4 eine Draufsicht der Anlagefläche des Ven-
tilkörpers mit darin eingelegter Dichtfolie.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0008] In Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Kraftstoffhochdrucksystems im
Längsschnitt dargestellt. Das Kraftstoffhochdrucksy-
stem ist hier ein Kraftstoffeinspritzventil, das ein Gehäu-
se aufweist, das zwei Hochdruckkörper, einen Ventilhal-
tekörper 1 und einen Ventilkörper 10 umfaßt. Hierbei ist
der Ventilkörper 10 mittels einer Spannmutter 12 gegen
den Ventilhaltekörper 1 axial verspannt, so daß sich die
beiden Körper 1,10 in einer Dichtfläche 14 berühren. Im
Ventilkörper 10 ist eine Bohrung 8 ausgebildet, in der
eine kolbenförmige Ventilnadel 16 längsverschiebbar
angeordnet ist. Die Ventilnadel 16 weist an ihrem brenn-
raumzugewandten Ende eine Ventildichtfläche 25 auf,
die mit einem am brennraumzugewandten Ende der
Bohrung 8 ausgebildeten Ventilsitz 23 zusammenwirkt
und so über ihre Längsbewegung die Öffnung wenig-
stens einer Einspritzöffnung 27 steuert, die am Ventilsitz
23 ausgebildet ist. Die Ventilnadel 16 weist eine Druck-
schulter 13 auf, die auf den Brennraum zu gerichtet ist
und die von einem Druckraum 11 umgeben ist, der durch
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eine radiale Erweiterung der Bohrung 8 im Ventilkörper
10 ausgebildet ist. Der Druckraum 11 ist über einen im
Ventilkörper 10 und im Ventilhaltekörper 1 ausgebilde-
ten Zulaufkanal 20 mit einer in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Kraftstoffhochdruckquelle verbunden, so daß
der Druckraum 11 mit Kraftstoff unter hohem Druck be-
füllt werden kann.
[0009] An ihrem brennraumabgewandten Ende geht
die Ventilnadel 16 in einen Druckbolzen 7 über, der in
einem im Ventilhaltekörper 1 ausgebildeten Federraum
3 koaxial zur Ventilnadel 16 längsverschiebbar ange-
ordnet ist. Im Federraum 3 sind Mittel zur Erzeugung
einer Schließkraft auf die Ventilnadel 16 angeordnet, die
hier in Form einer Schließfeder 5 vorliegen, welche zwi-
schen dem Druckbolzen 7 und dem brennraumabge-
wandten Ende des Federraums 3 unter Druckvorspan-
nung angeordnet ist, so daß die Ventilnadel 16 durch
die Schließfeder 5 in Schließrichtung beaufschlagt ist.
Brennraumabgewandt geht der Druckbolzen 7 in einen
Ventilkolben 18 über, der in einer im Ventilhaltekörper 1
ausgebildeten Kolbenbohrung 17 längsverschiebbar
angeordnet ist und über den durch eine in der Zeich-
nung nicht dargestellte Vorrichtung eine Schließkraft auf
die Ventilnadel 16 ausgeübt werden kann. Je nach Grö-
ße dieser Schließkraft wird die Ventilnadel 16 durch den
Druck im Druckraum 11 und die damit verbundene hy-
draulische Kraft auf die Druckschulter 13 in Öffnungs-
richtung, d.h. vom Brennraum weg, bewegt oder durch
die Schließkraft des Ventilkolbens 18 mit der Ventildicht-
fläche 25 auf den Ventilsitz 23 gepreßt, so daß die dor-
tigen Einspritzöffnungen 27 verschlossen werden.
[0010] Der als Hochdruckkörper ausgebildete Ventil-
haltekörper 1 liegt mit einer Anlagefläche 101 an der am
Ventilkörper 10 ausgebildeten Anlagefläche 110 an. Fi-
gur 2 zeigt den Bereich der Anlageflächen von Ventil-
haltekörper 1 und Ventilkörper 10 in einer Explosions-
darstellung. Zwischen den Anlageflächen 101 und 110
ist eine Dichtfolie 35 angeordnet, die so ausgebildet ist,
daß sie die Durchtritte des Zulaufkanals 20 und von
Zentrierstiftbohrungen 32 durch die Dichtfläche 14 um-
gibt. In den Zentrierstiftbohrungen 32 sind Zentrierstifte
30 angeordnet, die sowohl in den Ventilhaltekörper 1 als
auch in den Ventilkörper 10 ragen und so eine präzise
Ausrichtung der beiden Hochdruckkörper gegeneinan-
der ermöglichen. In Figur 2 ist eine mögliche Ausgestal-
tung der Dichtfolie 35 gezeigt. Die Dichtfolie 35 umfaßt
in dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel, bei dem im
Ventilkörper 10 neben dem Zulaufkanal 20 und der Boh-
rung 8 zwei Zentrierstiftbohrungen 32 ausgebildet sind,
drei ringscheibenförmige Bereiche, die den Zulaufkanal
20 und die beiden Zentrierstiftbohrungen 32 umgeben
und die untereinander durch Verbindungsstege 36 ver-
bunden sind. Hierdurch erhält man eine zusammenhän-
gende Dichtfolie 35, die sich bei bereits montierten Zen-
trierstiften 30 im Ventilkörper 10 einfach über diese po-
sitionieren läßt und so ohne eine weitere Justage alle
Durchgänge durch die Anlageflächen 101 und 110 um-
gibt. Figur 3 ist eine Vergrößerung von Figur 1 im Be-

reich der Anlageflächen, wobei hier die Dichtfolie 35 der
Deutlichkeit halber verdickt dargestellt ist. Man sieht,
daß die Dichtfolie 35 sowohl den Durchtritt des Zulauf-
kanals 20 als auch den Durchtritt der Zentrierstiftboh-
rungen 32 umgibt, ohne in den jeweiligen Durchtritt hin-
einzuragen.
[0011] In Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Dichtfolie 35 gezeigt. Es ist
hier eine Draufsicht auf den Ventilkörper 10 gezeigt, wo-
bei der hier gezeigte Ventilkörper 10 nur eine Zentrier-
stiftbohrung 32 aufweist und daneben nur die Bohrung
8 und den Zulaufkanal 20. Da hier der Zulaufkanal 20
und die Zentrierstiftbohrung 32 den gleichen Durchmes-
ser haben und einander bezüglich des Mittelpunkts der
kreisförmigen Anlagefläche 110 gegenüberliegen, kann
die Dichtfolie 35 spiegelsymmetrisch gestaltet werden,
so daß sie bei der Montage des Kraftstoffeinspritzventils
nicht in falscher Art und Weise eingebaut werden kann.
In der Anlagefläche 110 des Ventilkörpers 10 ist eine
Vertiefung 37 ausgebildet, in die die Dichtfolie 35 einge-
legt ist. Hierbei ist die Vertiefung 37 so ausgebildet, daß
die Dichtfolie 35 nicht auf der Anlagefläche 110 seitlich
verrutschen kann. Die Vertiefung 37 ist jedoch nicht so
tief, daß die Dichtfolie 35 ganz darin eintaucht, so daß
sie gegenüber der Anlagefläche 110 erhaben ist. Bei der
Montage des Kraftstoffeinspritzventils kommt so die An-
lagefläche 101 des Ventilhaltekörpers 1 an der Dichtfo-
lie 35 zur Anlage und nicht an der Anlagefläche 110.
[0012] Die Dichtfolie 35 kann aus verschiedenen Ma-
terialien gefertigt sein. In Frage kommen z.B. Stahl, der
eine größere oder eine geringere Härte aufweisen kann
als der Stahl, aus dem die Hochdruckkörper gefertigt
sind. Darüber hinaus kann es vorgesehen sein, die
Dichtfolie 35 aus einem im Vergleich zu Stahl weichen
Metall herzustellen, beispielsweise aus Kupfer oder
Weicheisen. Ein solch weiches Metall ermöglicht es,
daß das Material fließt beim Anziehen der Spannmutter,
so daß kleinere Unebenheiten an den Anlageflächen
oder Schmutzpartikel die Dichtheit nicht beeinträchti-
gen. Die Dicke der Dichtfolie 35 kann den entsprechen-
den Anforderungen des Kraftstoffeinspritzventils oder
des sonstigen Kraftstoffhochdrucksystems angepaßt
werden. Sie kann nur wenige µm betragen oder auch
einige Zehntel Millimeter, vorzugsweise weist die Dicht-
folie 35 eine Dicke von 5 bis 500 µm auf. Je nach Dicke
der Dichtfolie 35, der Härte des Materials und dem An-
zugsmoment der Schraubenmutter ergibt sich mehr
oder weniger starkes Fließen der Dichtfolie 35 zwischen
den beiden Hochdruckkörpern. Hierbei muß darauf ge-
achtet werden, daß das Material der Dichtfolie 35 nicht
in den Zulaufkanal 20 einfließt und dort zu einer Veren-
gung des Durchflußquerschnitts führt. Daneben kann es
auch vorgesehen sein, die Dichtfolie 35 aus einem
Kunststoff zu fertigen, der vom Kraftstoff nicht gelöst
wird und der durch seine Weichheit eine gute Abdich-
tung bei geringer Anpreßkraft gewährleistet.
[0013] Neben den in den Figuren 2, 3 und 4 gezeigten
Formen der Dichtfolie 35 kann es auch vorgesehen
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sein, je nach Anzahl der Durchtritte von Kanälen oder
Bohrungen durch die Anlageflächen der Hochdruckkör-
per der Dichtfolie 35 andere Formen zu geben. Hierbei
ist jedoch stets darauf zu achten, daß die Dichtfolie 35
die Kanäle im Bereich des Durchtritts ringscheibenför-
mig umgibt, so daß sich dort stets eine gute Abdichtung
ergibt. Neben dem in der Zeichnung dargestellten Bei-
spiel eines Kraftstoffhochdrucksystems in Form eines
Kraftstoffeinspritzventils kann eine erfindungsgemäße
Dichtfolie auch in anderen Kraftstoffhochdrucksyste-
men vorgesehen sein, bei denen der Durchtritt eines
Kraftstoffhochdruckkanals durch die Anlageflächen
zweier Hochdruckkörper abgedichtet werden soll. Bei-
spiele für solche Kraftstoffhochdrucksysteme sind Kraft-
stoffhochdruckpumpen, Leitungsdichtungen oder Pum-
pe-Düse-Einheiten und beliebige Anschlüsse von
Hochdruckleitungen an Hochdruckkörpern.
[0014] Neben den in der Zeichnung dargestellten
Dichtfolien 35 kann es auch vorgesehen sein, die Dicht-
folie 35 nicht als separates Teil zu fertigen, sondern als
Anformung direkt auf eine Anlagefläche eines Hoch-
druckkörpers aufzubringen. Dies kann beispielsweise
dadurch geschehen, daß eine entsprechende Schicht
elektrolytisch, galvanisch oder mit einem phototechni-
schen Verfahren auf die Anlagefläche aufgebracht wird,
so daß die Durchtritte der hochdruckführenden Kanäle
und der sonstigen Bohrungen von einer erhabenen Flä-
che umgeben sind.

Patentansprüche

1. Kraftstoffhochdrucksystem für Brennkraftmaschi-
nen mit einem Gehäuse, das zwei Hochdruckkörper
(1; 10) umfaßt, die zumindest mittelbar mit Anlage-
flächen (101; 110) aneinander anliegen und durch
eine Spannvorrichtung gegeneinander gepreßt
werden, und mit einem in den Hochdruckkörpern (1;
10) ausgebildeten Zulaufkanal (20), der Kraftstoff
unter hohem Druck führt und der durch die Anlage-
flächen (101; 110) der beiden Hochdruckkörper (1;
10) hindurchtritt, dadurch gekennzeichnet, daß
zwischen den beiden Hochdruckkörpern (1; 10) ei-
ne Dichtfolie (35) angeordnet ist, die zumindest den
Durchtritt des Hochdruckkanals (20) durch die An-
lageflächen (101; 110) umgibt.

2. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie (35) aus
Metall besteht.

3. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Hochdruckkörper
(1; 10) aus Metall bestehen und daß das Metall der
Dichtfolie (35) weicher als der Stahl der Hochdruck-
körper (1; 10) ist.

4. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 3, da-

durch gekennzeichnet, daß das Metall Kupfer ist.

5. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Metall Weichei-
sen ist.

6. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie nur ei-
nen Teil der Anlageflächen (101; 110) der Hoch-
druckkörper (1;10) bedeckt.

7. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie (35) den
Durchtritt des Hochdruckkanals (20) und gegebe-
nenfalls weiterer Durchtritte ringscheibenförmig
umgibt.

8. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die ringscheibenför-
migen Bereiche der Dichtfolie (35) durch Verbin-
dungsstege (36) miteinander verbunden sind.

9. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie (35) in
eine Vertiefung (37) eingelegt ist, die in einer der
Anlageflächen (101; 110) ausgebildet ist.

10. Kraftstoffhochdrucksystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Dichtfolie (35) ei-
ne Dicke im Bereich von 5 bis 500 µm aufweist.

11. Kraftstoffhochdrucksystem nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Dichtfolie (35) durch Anformung auf einer
Anlagefläche (101; 110) eines Hochdruckkörpers
(1; 10) ausgebildet ist.

12. Kraftstoffhochdrucksystem nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß das Kraftstoffhochdrucksystem ein Kraftstoffe-
inspritzventil ist.

13. Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, daß einer der Hochdruck-
körper ein Ventilkörper (10) ist, in dem eine Ventil-
nadel (16) längsverschiebbar angeordnet ist.

14. Kraftstoffeinspritzventil nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, daß der andere Hoch-
druckkörper ein Ventilhaltekörper (1) ist, in dem Mit-
tel vorhanden sind, die eine Schließkraft auf die
Ventilnadel (16) ausüben.
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